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Glück für zwei Pilze
Vorschriften müssen sein.

Hunde an der Leine führen, kein
Feuer im Wald entfachen, Oben-
ohne-Badeverbot - alles hat
seinen Grund und sollte respektiert
werden. Ich halte mich so gut wie

Von Hans Moser
möglich an alle Reglemente und
Vorschriften. Ordnung muss sein,
aber ehrlich, mit den kantonalen
Vorschriften, zum Beispiel über
das Pilzesammeln, da habe ich
Probleme.

Als meine Frau und ich einmal
nach dem Abendessen spazieren
gingen, sah ich am Waldrand zwei
wunderbare Steinpilze. «Da
haben wir aber Glück!» sagte ich,
«das reicht genau für ein kleines
Nachtessen.» - «Wie spät ist es?»

fragte meine Frau. Ich schaute
auf die Uhr und antwortete:
«Zehn vor acht, warum?» - «Weil
nach kantonalem Gesetz das
Pilzesammeln von acht Uhr abends
bis acht Uhr morgens verboten
ist.» - «Dann habe ich ja noch
Zeit», sagte ich etwas erstaunt,

dies vor allem, weil meine Frau so
gut über kantonale Gesetze
orientiert war. Als ich mich dem
zweiten schönen Steinpilz näherte,

sagte meine Frau plötzlich:
«Halt, was für einen Wochentag
haben wir heute? Montag, Dienstag,

Mittwoch und Freitag sind
nämlich Schon tage für Pilze.»
Jetzt wurde es mir allmählich zu
bunt. «Also, heute ist Donnerstag,

und ich darf diese zwei
Steinpilzchen mitnehmen», entgegnete
ich, nun bereits etwas
missgestimmt, «oder ist vielleicht der
Mond am Zunehmen oder steht
Neptun der Sonne am entferntesten?»

- «Tu doch nicht so,
Vorschriften sind da, um eingehalten
zu werden. Denk einmal, wenn
alle Leute machen dürften, was
sie wollten, so ganz ohne
Vorschriften und Regeln!» - «Also
darf ich jetzt, oder...?» fragte ich.
«Welches Datum haben wir denn
eigentlich heute?» - «Den
neunten», antwortete ich, «und
sag mir bitte nicht, dass man Pilze
nur an geraden Tagen pflücken

darf.» - «Nein, natürlich nicht,
aber vom 10. bis zum 20. jeden
Monats ist Pilzpflückverbot.»
Nochmals schaute ich die zwei
schönen Steinpilze an. «Also»,
sagte ich, «heute haben wir den
neunten, es ist Donnerstag und
laut kantonalem Reglement darf
ich jetzt die beiden Steinpilzchen
mitnehmen, oder hast du
vielleicht persönlich noch etwas
dagegen?» - «Ich nicht», antwortete
meine Frau, «der Kanton aber

schon, denn inzwischen haben
wir bereits fünf Minuten nach
acht und ...» - «Ja, ich weiss»,
sagte ich.

Einen letzten Blick auf die zwei
wunderschönen Steinpilze
werfend, fragte ich mich, wer wohl
die schönen Pilze morgen
mitnehmen würde. Sicher irgendein
Glückspilz, der nicht verheiratet
ist mit einer mit den kantonalen
Vorschriften so vertrauten
Ehegattin
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